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RS OGH 1988/1/13 3Ob594/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1988

Norm

ABGB §1012

Rechtssatz

Auch die Legung einer wahrheitsgemäßen Rechnung hat noch keinesfalls zwingend zur Folge, daß der Machtgeber der

Abrechnung zustimmt, sie genehmigt.
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